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Seit den 1950er Jahren Sozialabgabenquote nahezu verdoppelt, Steuerquote relativ konstant

© DIW Berlin 2019
Quellen: Statistisches Bundesamt; 
eigene Berechnungen.

Anmerkung: (*) Wegen Revisionen der VGR konzeptionelle Brüche in der Zeitreihe.
Für den Zeitraum von 1939 bis 1949 sind keine Daten verfügbar.
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ZITAT

„Eine echte Revolution des Steuersystems ist nur in besonderen Situationen möglich 

und sinnvoll, wie das vor 100 Jahren der Fall war. Seitdem hat sich das Steuersystem 

evolutionär weiterentwickelt.“

— Stefan Bach, Studienautor —

AUF EINEN BLICK

100 Jahre deutsches Steuersystem: Grundlagen, 
Reformen und Herausforderungen
Von Stefan Bach

• „Erzbergersche Steuer- und Finanzreformen“ 1919/20 legten den Grundstein für das heutige 
System der öffentlichen Finanzen

• Gesamtwirtschaftliche Steuerquote stieg bis in die 1950er Jahre an und bewegt sich seither meist 
zwischen 22 bis 24 Prozent

• Seit „Wirtschaftswunder“ wurde Sozialabgabenquote nahezu verdoppelt

• In steuer- und sozialpolitischer Diskussion stehen aktuell Verteilungsfragen im Vordergrund

• Keine substanzielle Senkung der Steuer- und Abgabenbelastung in Aussicht
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ABSTRACT

Die „Erzbergerschen Steuer- und Finanzreformen“ 1919/20 

haben die öffentlichen Finanzen grundlegend umgestaltet. 

Die gesamtwirtschaftliche Steuerbelastung verdoppelte 

sich und stieg bis Ende des Zweiten Weltkriegs weiter. Seit 

den 1950er Jahren bewegt sie sich meist zwischen 22 bis 

24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wiederaufbau und 

„Wirtschaftswunder“ starteten bei hohen Einkommen- und 

Körperschaftsteuersätzen und Vermögensteuern, die schritt-

weise gesenkt wurden. Der Sozialstaat wurde ausgebaut, die 

Sozialbeiträge stiegen deutlich. Ab Mitte der 1970er Jahre 

dominierten Wachstumsschwäche und Konsolidierung die 

Steuer- und Finanzpolitik. In den 1980er Jahren standen 

angebotsökonomische Konzepte, seit Mitte der 1990er Jahre 

(neo-) liberale Reformagenden im Fokus. In jüngster Zeit sind 

Verteilungsfragen stärker in den Vordergrund gerückt. An-

gesichts neuer Herausforderungen – Globalisierung, Digitali-

sierung, gesellschaftlicher Wandel, Zuwanderung, Erneue-

rung der Infrastruktur und Klima schutz – sind künftig keine 

substanziellen Senkungen der Steuer- und Abgaben belastung 

zu erwarten.

Vor 100 Jahren entstanden in Deutschland die wesentlichen 
Grundlagen des heutigen Steuersystems. In einem beispiel-
losen Kraftakt wurden von Juli 1919 bis März 1920 die „Erz-
bergerschen Steuer- und Finanzreformen“ durchgesetzt – 
maßgeblich vorangetrieben durch den damaligen Reichs-
finanzminister Matthias Erzberger.1

„Der Krieg ist der Verwüster der Finanzen“ – eröffnete Erz-
berger seine erste Rede vor der Weimarer Nationalversamm-
lung.2 Hintergrund war die desaströse Lage der öffentlichen 
Finanzen nach dem Ersten Weltkrieg. Trotz (oder wegen) 
des extremen Zeitdrucks, der schwierigen Wirtschaftslage 
und des politischen Umbruchs gelang eine nahezu voll-
ständige Umgestaltung, Modernisierung und Zentralisie-
rung von Steuern und öffentlichen Finanzen. Dies war die 
einzige grundlegende Steuer- und Finanzreform, die es in 
Deutschland seit dem 19. Jahrhundert bis heute gegeben hat. 
Wesentliche Elemente der damaligen Reform haben bis in 
die Gegenwart Bestand: die Grundstrukturen des Steuer-
systems und der Finanzverwaltung, die Abgabenordung 
sowie der zen tralistische kooperative Finanzföderalismus.

Dieser Beitrag3 gibt einen Überblick zur Entwicklung von 
Steuersystem und Sozialbeiträgen seit den Erzbergerschen 
Reformen. Der Verlauf der gesamtwirtschaftlichen Belas-
tungen und deren Struktur werden in Relation zum Brutto-
inlandsprodukt (BIP) aufgezeigt (Abbildung). Dazu wurden 
die verfügbaren historischen Zeitreihen aus Finanzstatistik 
und Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) aufbe-
reitet. Für die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wurden Schät-
zungen von Wirtschaftshistorikern herangezogen.4

1 Deutsche Biographie: Erzberger, Matthias (online verfügbar, abgerufen im November 2019. 

Dies gilt auch für alle anderen Online-Quellen dieses Berichts, sofern nicht anders vermerkt); Klaus 

Epstein (1976): Matthias Erzberger und das Dilemma der deutschen Demokratie. Frankfurt/M u. a.: 

Ullstein, 373 ff.

2 Matthias Erzberger (1919): Reden zur Neuordnung des deutschen Finanzwesens. 1. Rede, 

gehalten am 8. Juli 1919 in der Nationalversammlung zu Weimar. Berlin: Hobbing 1919 

(online verfügbar).

3 Dazu ausführlich: Stefan Bach (2018): 100 Jahre deutsches Steuersystem: Revolution und 

Evolution. DIW Berlin Discussion Paper 1767 (online verfügbar), veröffentlicht in: Steuer und 

Wirtschaft 2/2019.

4 Durch die regelmäßigen Revisionen und konzeptionellen Veränderungen der VGR sind die 

Sozial produktrechnungen nicht als konsistente Zeitreihe verfügbar. Das Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) ist im Zuge größerer Konzeptänderungen systematisch gestiegen, zum Beispiel durch die 

100 Jahre deutsches Steuersystem: 
Grundlagen, Reformen 
und Herausforderungen
Von Stefan Bach
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Erzbergersche Reformen 
verdoppelten Steuerbelastung und 
zentralisierten Steuersystem

Vor dem Ersten Weltkrieg lag die gesamtwirtschaftliche 
Steuer quote, die das Steueraufkommen in Prozent des BIP 
misst, in Deutschland bei etwa acht Prozent.5 Zusätzlich 
belief sich das Aufkommen der Sozialbeiträge auf rund 
zwei Prozent des BIP. Die Gesetzgebungskompetenzen zur 
Besteuerung und die Steuereinnahmen lagen weitgehend 
bei den Ländern.

Mit den Erzbergerschen Reformen wurden alle wesentli-
chen Steuern deutschlandweit vereinheitlicht, reformiert 
und deren Belastungen deutlich erhöht.6 Durch die Zent-
ralisierung der Finanzverfassung und der Verwaltung fast 
aller Steuern auf Reichsebene verblieben den Ländern nach 
der Reform nur wenige Gestaltungsmöglichkeiten in der 
Steuerpolitik, sie wurden in einen Finanzausgleich mit dem 
Reich einbezogen.

Bei der Einkommensteuer galt nun ein progressiver Steuer-
tarif mit Steuersätzen bis zu 60 Prozent, während im Kaiser-
reich der Spitzensteuersatz bei acht Prozent gelegen hatte. 
Eingeführt wurde die Körperschaftsteuer mit einem Steuer-
satz von 20 Prozent. Die Umsatzsteuer wurde zur allgemei-
nen Verbrauchsteuer ausgebaut und erhöht. Gewinnabga-
ben und das „Reichsnotopfer“ sollten Vermögenszuwächse 
abschöpfen und hohe Vermögen belasten, die Erbschaftsteuer 
wurde ausgeweitet und ab 1923 die Vermögensteuer erhoben.

Die Steuererhöhungen konnten zunächst die hohen Defi-
zite kaum reduzieren und die Hyperinflation von 1923 nicht 
verhindern. Nach der Währungsstabilisierung sicherten sie 
jedoch die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen. Die 
gesamtwirtschaftliche Steuerquote stieg bis 1925 auf 15 Pro-
zent (Abbildung). Dies stellte im Vergleich zu den Jahren 
vor dem Ersten Weltkrieg nahezu eine Verdopplung dar.7 
Die Aufkommensstruktur glich damals bereits der des heu-
tigen Steuersystems: Die Grundpfeiler bilden die „indirek-
ten“ Konsumsteuern (Umsatzsteuer, spezielle Verbrauch-
steuern wie Energiesteuer, Tabaksteuer, Alkoholsteuern) auf 
der einen und die „direkten“ Einkommensteuern einschließ-
lich Körperschaft- und Gewerbesteuer auf der anderen Seite. 
Auffällig ist, dass die vermögensbezogenen Steuern damals 

bessere Erfassung von Finanzdienstleistungen, immateriellen Anlagegütern oder staatlichen In-

vestitionen in Tiefbau und Waffensysteme. Die erweiterten Konzepte wurden jeweils nur über be-

stimmte Zeiträume zurückgerechnet. Dadurch fallen die Steuer- und Abgabenquoten jeweils vor 

1991 und 1970 systematisch höher aus als danach, wie sich an den Brüchen in der Zeitreihe zeigt.

5 Mark Spoerer (2015): Öffentliche Finanzen. In: Thomas Rahlf (Hrsg.): Deutschland in Daten. 

Zeitreihen zur Historischen Statistik. Bundeszentrale für politische Bildung, 106 (online verfügbar).

6 Vgl. zum Folgenden die zeitgenössischen Übersichten im Finanzarchiv (1920) (online verfüg-

bar) sowie Alex Möller (1971): Reichsfinanzminister Matthias Erzberger und sein Reformwerk. Blick-

punkt Finanzen Heft 7. Informationshefte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Finanzen. 

Bonn: Stollfuss; Hans-Peter Ullmann (2005): Der deutsche Steuerstaat: Geschichte der öffentlichen 

Finanzen vom 18. Jahrhundert bis heute. München: Beck, 101 ff. (online verfügbar).

7 Mark Spoerer (2015): a. a. O., 106.

ein viel größeres Gewicht hatten als heute.8 Die sozialen 
Sicherungssysteme wurden in der Weimarer Republik aus-
gebaut, entsprechend stiegen die Sozialbeiträge auf sechs 
Prozent des BIP.

Steuerbelastung stieg 
während Weltwirtschaftskrise

Durch die Weltwirtschaftskrise sank das reale BIP in den 
Jahren 1930 bis 1932 um 20 Prozent, Löhne und Preise san-
ken deutlich und die Arbeitslosenquote stieg auf 30 Prozent.9 
Im Zuge der Austeritäts- und Deflationspolitik der Präsidial-
kabinette ab 1930 wurden Umsatzsteuer und spezielle Ver-
brauchsteuern erhöht und als Krisensteuer ein Zuschlag zur 
Einkommensteuer eingeführt. Außerdem erhöhten die Län-
der und Gemeinden die Grund- und Gewerbesteuern. Im 
Zusammenwirken mit den konstanten Verbrauch- und Ver-
mögensteuern stieg die gesamtwirtschaftliche Steuerbelas-
tung auf über 18 Prozent des BIP (Abbildung). Erst ab 1932, 
als die Reparationen abgelöst wurden und die wirtschaftli-
che Depression zu Ende ging, wurden Steuervergünstigun-
gen beschlossen.

NS-Regime erhöhte Steuerbelastung weiter

Entgegen den Versprechungen auf breite Steuerentlastungen 
konsolidierte das NS-Regime das Steuersystem und setzte die 
Steuerbelastungen stringenter durch. Steuern und Finanz-
verwaltung wurden in den Dienst von Gewaltherrschaft, 
Eroberungspolitik und Völkermord gestellt.10 Die jüdische 
Bevölkerung und andere Minderheiten wurden sukzessive 
steuerlich diskriminiert und enteignet.11

Zur Finanzierung von Arbeitsbeschaffungsprogrammen, 
Infrastrukturinvestitionen und Rüstungsprogrammen wur-
den ab 1936 die Steuern erhöht. Die gesamtwirtschaftliche 
Steuerquote stieg bis 1939 auf knapp 25 Prozent des BIP 
(Abbildung). Mit Beginn des Kriegs im Jahr 1939 wurden vor 
allem Einkommen- und Körperschaftsteuer weiter erhöht. 
Im Zuge der Kriegs- und Vernichtungspolitik stiegen Ausga-
ben und Verschuldung extrem an, sodass die Staatsfinanzen 
am Ende des Zweiten Weltkriegs komplett zerrüttet waren.

Wirtschaftswunder trotz hoher Steuerbelastung 
und steigender Sozialbeiträge

Wiederaufbau und „Wirtschaftswunder“ starteten mit 
Einkommensteuer-Spitzensätzen von bis zu 95 Prozent, 
einem Körperschaftsteuersatz von 60 Prozent und hohen 

8 Dies betraf Grunderwerbsteuer, Kapitalverkehrsteuern, Grundsteuer, Vermögensteuer, Erb-

schaftsteuer und die Gebäudeentschuldungssteuern der Länder („Hauszinssteuer“), die die 

Schuldnergewinne der Immobilienbesitzer abschöpften.

9 Albrecht Ritschl (2002): Deutschlands Krise und Konjunktur 1924–1934. Binnenkonjunktur, 

Auslandsverschuldung und Reparationsproblem zwischen Dawes-Plan und Transfersperre. Berlin: 

Akademie (online verfügbar).

10 Ralf Banken (2018): Hitlers Steuerstaat: Die Steuerpolitik im Dritten Reich. Berlin/Boston: 

De Gruyter Oldenbourg (online verfügbar).

11 Christiane Kuller (2013): Bürokratie und Verbrechen: Antisemitische Finanzpolitik und Ver-

waltungspraxis im nationalsozialistischen Deutschland. München: Oldenbourg (online verfügbar).

http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/4938_zb_dtindaten_gesamt.pdf
http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN345616367_1920_0037_01
http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN345616367_1920_0037_01
https://books.google.de/books/about/Der_deutsche_Steuerstaat.html?id=5M4gJpNsPZQC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y&hl=de
https://books.google.de/books/about/Deutschlands_Krise_und_Konjunktur_1924_1.html?id=9gXoBQAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.de/books?id=aGRgDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
https://books.google.de/books?id=AErpBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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Abbildung

Steuern, Sozialbeiträge, sonstige Einnahmen und Ausgaben des Staats 1925 bis 2020
In Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
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Anmerkungen: Steuereinnahmen VGR: empfangene Steuereinahmen des Staatssektors, einschließlich vermögenswirksamer Steuern und Steuereinnahmen an die EU. Sozialbeiträge: Einnahmen des Staatssektors. Sonstige direkte 
Steuern und Abgaben: Kfz-Steuer private Haushalte, direkte Gemeindesteuern, sonstige Abgaben private Haushalte. Sonstige Produktionsabgaben: Kfz-Steuer Unternehmen, Sonderabgaben, sonstige Abgaben Unternehmen. 1925 
bis 1939: Deutsches Reich, Finanzstatistik, BIP, sonstige Einnahmen und Ausgaben: Ritschl und Spoerer (1997), Spoerer (2015). 1950 bis 1969: Früheres Bundesgebiet (bis 1959 ohne Berlin-West und Saarland), VGR Revision 1991. 
1970 bis 1990: Früheres Bundesgebiet, VGR-Revision 2005. 1991 bis 2018: Deutschland, VGR-Revision 2019. 2019, 2020: Eigene Prognose. 
(*) Wegen Revisionen der VGR konzeptionelle Brüche in der Zeitreihe. Für den Zeitraum von 1939 bis 1949 sind keine Daten verfügbar.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR); eigene Berechnungen.

© DIW Berlin 2019
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Vermögen steuern, die aus der Kriegswirtschaft übernom-
men wurden. Zugleich setzte man auf starke Investitions-
anreize, insbesondere Abschreibungserleichterungen.12

Im Zuge der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung 
stieg das gesamtwirtschaftliche Steueraufkommen in den 
Jahren 1952 bis 1954 auf über 25 Prozent des BIP (Abbil-
dung). Die öffentlichen Haushalte erzielten hohe Über-
schüsse, da die wachsenden Steuereinnahmen häufig unter-
schätzt wurden.13 Auch in den 1950er Jahren hatten die Ver-
mögensteuern ein hohes Gewicht, was insbesondere auf die 
Vermögensabgaben des Lastenausgleichs zurückzuführen 
war. Die hohen Einkommensteuersätze wurden bis 1958 
schrittweise reduziert und der Spitzensteuersatz sank auf 
53 Prozent. Dennoch blieb die Einkommensteuer dominie-
rende Steuerquelle, deren Aufkommen bis Mitte der 1960er 
Jahre auf 7,5 Prozent des BIP stieg. Trotz hoher nomina-
ler und realer Einkommenszuwächse wurde der Einkom-
mensteuertarif bis in die 1970er Jahre nur wenig angepasst. 
Dadurch stiegen immer mehr Steuerpflichtige in die Pro-
gressionszone des Tarifs auf. Dagegen verloren die speziellen 
Verbrauchsteuern und die vermögensbezogenen  Steuern an 
Bedeutung. Die gesamtwirtschaftliche Steuerbelastung ver-
harrte bei rund 24 Prozent des BIP während der 1960er Jahre.

Die soziale Sicherung wurde in der jungen Bundesrepub-
lik zügig ausgebaut und die Sozialbeiträge wurden sukzes-
sive erhöht. So stieg das Aufkommen der Sozialbeiträge bis 
Ende der 1950er Jahre auf über zehn Prozent und bis Ende 
der 1960er Jahre auf zwölf Prozent des BIP (Abbildung).

Grundlegende Umsatzsteuerreform 1968 – 
Moderate Steuerreform 1974/75

Durch das Stabilitätsgesetz 1967 und die Finanzreformen 
Ende der 1960er Jahre wurden Steuersystem und Finanz-
verfassung verstärkt zur Konjunktursteuerung eingesetzt.14 
Dank der Hochkonjunktur in den späten 1960er und frü-
hen 1970er Jahren sprudelten zunächst die Steuereinnah-
men. Die gesamtwirtschaftliche Steuerquote belief sich im 
Jahr 1974  auf rund 24 Prozent des BIP und die Sozialbei-
träge auf 14 Prozent des BIP (Abbildung). Zuschläge auf die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer sollten Nachfrage und 
Inflation dämpfen.

Die Ölpreiskrisen ab 1973 läuteten das Ende des „Wirtschafts-
wunders“ ein. Die Arbeitslosigkeit verfestigte sich, die Haus-
haltsdefizite stiegen stark an und die Finanz- und Sozial-
politik ging auf Konsolidierungskurs. Die Steuerbelastungen 

12 Jutta Muscheid (1986): Die Steuerpolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1949–1982. Berlin: 

Duncker & Humblot, 24 ff., 32 ff.; Zoltán Jákli (1990): Vom Marshallplan zum Kohlepfennig: Grund-

risse der Subventionspolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1948–1982. Opladen: Westdeut-

scher Verlag, 61 ff. (online verfügbar).

13 Die damit verbundenen Kontroversen zwischen Bundesregierung und Wirtschaftsforschungs-

instituten führten 1955 zur Einrichtung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, der bis heute be-

steht, Bundesministerium der Finanzen (2005): 50 Jahre Arbeitskreis „Steuerschätzungen“. Berlin, 

Mai 2005 (online verfügbar).

14 Jutta Muscheid (1986), a. a. O., 115 ff.; Hans-Peter Ullmann (2005), a. a. O., 192 ff.

blieben hoch und die Sozialbeiträge stiegen auf über 16 Pro-
zent des BIP in den 1980er Jahren.

Im Zuge einer grundlegenden Reform der Umsatzsteuer 
wurde 1968 das Mehrwertsteuersystem mit Vorsteuerabzug 
eingeführt. Anfang der 1970er Jahre wurde die Diskussion 
um eine „große“ Steuerreform wieder aufgenommen.15 Die 
weitreichenden Pläne zur Reform der Einkommensteuer, 
zur Gewerbesteuer oder zur vermögensbezogenen Besteue-
rung wurden bei der Steuerreform 1974/75 aber kaum umge-
setzt. Dagegen wurde die Körperschaftsteuer ab 1977 deutlich 
umgestaltet. Eingeführt wurde ein Vollanrechnungsverfah-
ren, das die Körperschaftsteuer weitgehend in die Einkom-
mensteuer integrierte und bis 2001 bestand. Modernisiert 
wurde in den 1970er Jahren auch das Steuerverwaltungsrecht 
mit der Neufassung der Abgabenordnung.

Angebotsökonomische Kurskorrekturen 
seit Ende der 1970er Jahre

Vor dem Hintergrund von Strukturproblemen, schwächeren 
Wachstumsraten und hoher Inflation („Stagflation“) setzten 
sich seit Ende der 1970er Jahre die Konzepte der angebots-
orientierten Wirtschaftspolitik durch. Diese forderten eine 
ordnungspolitisch ausgerichtete und wachstumsfördernde 
Umstrukturierung der Steuern und Abgaben. Mehrwert-
steuer und spezielle Verbrauchsteuern wurden erhöht, die 
sozialen Sicherungssysteme durch Leistungskürzungen und 
Beitragserhöhungen stabilisiert. In mehreren Teilreformen 
und begleitet von zahlreichen Einzelmaßnahmen zur Ver-
breiterung der Bemessungsgrundlage wurde bis 1990 ein 
linear-progressiver Einkommensteuertarif eingeführt, der 
die hohe Steuersatzprogression im Bereich der unteren und 
mittleren Einkommen verringerte und den Spitzensteuersatz 
senkte. Insgesamt führte die Reform zu deutlichen Steuer-
entlastungen, so dass die gesamtwirtschaftliche Steuerquote 
bis 1990 auf unter 23 Prozent fiel (Abbildung).

Große finanzpolitische Herausforderungen 
durch die Wiedervereinigung

Seit Anfang der 1990er Jahre rückte die deutsche Einheit in 
den Fokus der Finanzpolitik.16 Im Rahmen der regionalen 
Gebietsförderung wurden massive Steuervergünstigungen 
für Sachinvestitionen in den neuen Bundesländern einge-
führt, die erhebliche Steuerausfälle auslösten. Zur Finanzie-
rung wurden Mehrwertsteuer und spezielle Verbrauchsteu-
ern erhöht sowie der Solidaritätszuschlag17 eingeführt. Fer-
ner stiegen die Sozialbeiträge bis 1998 auf 19 Prozent des 
BIP (Abbildung).

15 Jutta Muscheid (1986), a. a. O., 142 ff.

16 Dieter Vesper (2015): 25 Jahre Deutsche Einheit. Was hat die Finanzpolitik im Anpassungs-

prozess geleistet? Eine Bilanz. Expertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der 

Friedrich-Ebert-Stiftung (online verfügbar).

17 In der Abbildung fließt der Solidaritätszuschlag in das Aufkommen von Lohnsteuer, übriger 

Einkommensteuer und Körperschaftsteuer ein.

https://books.google.de/books?id=anPyBgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
https://fragdenstaat.de/files/foi/63043/AK.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/11550.pdf
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hohen Einkommen durch die Steuersatzsenkungen relativ 
stark entlastet worden. Die möglichen Wachstumsimpulse 
und Steuervereinfachungseffekte wurden von der Fachwelt 
zurückhaltend eingeschätzt.22

Nach der Bildung der großen Koalition 2005 klangen diese 
Diskussionen schnell ab. Statt Steuersenkungen wurde der 
Regelsatz der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent erhöht. Damit 
wurden die Sozialbeiträge stabilisiert und die Haushalte 
saniert. Der Einkommensteuer-Spitzensatz wurde ab dem 
Jahr 2007 auf 45 Prozent erhöht.

Um die Steuerbelastungen im internationalen Standortwett-
bewerb auf ein verträgliches Niveau zu bringen, wurden 
2008 die Unternehmensteuersätze von 38 auf 30 Prozent 
gesenkt. Im Gegenzug wurden die Bemessungsgrundlagen 
verbreitert und Steuergestaltungsmöglichkeiten reduziert. 
Gleichzeitig wurde die Abgeltungsteuer von 25 Prozent auf 
Kapitalerträge eingeführt.

Verteilungsthemen seit Finanzkrise 
auf steuerpolitischer Agenda

Auf die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 reagierte die 
Steuerpolitik mit moderaten Steuersenkungen, Abschrei-
bungserleichterungen und Nachbesserungen der Unter-
nehmen- und Erbschaftsteuerreform. Da sich die Wirt-
schaft schnell erholte, stiegen die Steuer- und Beitragsein-
nahmen wieder zügig. Seit dem Jahr 2010 setzte ein langer 
Aufschwung ein, der erst derzeit abklingt. Die steigenden 
Steuereinnahmen in Kombination mit niedrigen Zinsen 
konnten die Haushaltsdefizite in Überschüsse umwandeln. 
Durch die Politik der „Schwarzen Null“ wurden Steuersen-
kungen verhindert, was hohe Steuer- und Abgabenlasten 
vor allem bei den Mittelschichten und Besserverdienern 
zur Folge hatte.

Während steuersystematische Fragen zuvor vor allem ein 
bürgerlich-liberales Thema waren, werden sie seit der 
Finanzkrise von den Parteien links der Mitte unter Vertei-
lungsgesichtspunkten aufgegriffen. Im Zuge der wirtschaft-
lichen Entwicklung sowie der Steuer-, Arbeitsmarkt- und 
Sozialreformen nahm die Einkommens- und Vermögens-
ungleichheit in den 2000er Jahren spürbar zu. Mit höheren 
Spitzensteuersätzen, Vermögensteuer und reformierter Erb-
schaftsteuer sollten hohe Einkommen und Vermögen wie-
der stärker besteuert werden.

Steuerquote im Jahr 2018 über 24 Prozent

In der Großen Koalition ab 2013 wurde die Steuerpolitik weit-
gehend ausgeblendet. Da beim Einkommensteuertarif von 
2011 bis 2016 nur der Grundfreibetrag angepasst wurde, die 
Einkommensgrenzen der Tarifzonen aber konstant blieben, 

22 Stefan Bach (2005): Grundlegende Reform der Einkommensbesteuerung: Inwieweit kann die 

Bemessungsgrundlage verbreitert und das Steuerrecht vereinfacht werden? Wochenbericht des 

DIW Berlin Nr. 36, 523–527 (online verfügbar); Clemens Fuest, Andreas Peichl und Thilo  Schaefer 

(2008): Is a flat tax reform feasible in a grown-up democracy of Western Europe? A simulation 

 study for Germany. International Tax and Public Finance 15 (5), 620–636 (online verfügbar).

Seit den 1990er Jahren setzte das Bundesverfassungsgericht 
neue Akzente, indem es den Gesetzgeber zur Abschaffung 
erheblicher Ungleichbehandlungen und Missverhältnisse im 
Steuerrecht zwang. Dies betrifft die Urteile zum Kinderfrei-
betrag, zum Grundfreibetrag, zur Besteuerung der Kapital-
einkünfte, zur Einheitsbewertung bei Vermögensteuer und 
Erbschaftsteuer, zur Besteuerung der Alterseinkünfte sowie 
später wiederum mehrfach zur Erbschaftsteuer und zuletzt 
zur Grundsteuer.

Große Steuerreformen unter Rot-Grün

Mitte der 1990er Jahre erhöhten die hohe Arbeitslosigkeit 
und die zunehmende Globalisierung die Bereitschaft zu grö-
ßeren Steuerreformen. Die rot-grüne Regierungskoalition 
ab 1998 senkte den Einkommensteuer-Spitzensatz schritt-
weise auf 42 Prozent, strich Steuervergünstigungen und refor-
mierte die Körperschaftsteuer grundlegend.18 Die ökologische 
Steuer reform verband umwelt- und klimapolitische Lenkungs-
impulse mit den Reformen des Steuer- und Abgabensystems.19

Insgesamt führten diese rot-grünen Reformen zu deutlichen 
Entlastungen bei Steuern und Sozialbeiträgen. Die gesamt-
wirtschaftliche Steuerquote sank von 2000 bis 2005 um gut 
zwei Prozentpunkte des BIP (Abbildung), was im Wesentli-
chen auf die Entlastungen bei Einkommensteuer und Unter-
nehmensteuern zurückzuführen war. Die Sozialbeiträge 
konnten durch eine starke Ausweitung der Bundes zuschüsse 
stabilisiert werden, die über die Erhöhungen von Mehr-
wert- und Energiesteuern finanziert wurden. Dadurch nahm 
der Anteil der indirekten Steuern am gesamten Steuer auf-
kommen zu. Im Zusammenwirken mit der schwachen wirt-
schaftlichen Entwicklung stiegen die Haushaltsdefizite auf 
deutlich über drei Prozent des BIP. Nach 2005 zog das Wachs-
tum wieder an und die Steuerquote erhöhte sich wieder.

Grundlegende Reformpläne Anfang der 2000er 
Jahre scheitern

Ab 2003 entwickelte sich erneut eine breite Diskussion um 
grundlegende Reformen der Einkommens- und Unterneh-
mensbesteuerung. Besondere Aufmerksamkeit erlangten 
der „Bierdeckel“-Vorschlag von Friedrich Merz20 und die 
Konzepte von Paul Kirchhof.21 Letztlich konnten sich diese 
Vorschläge jedoch nicht durchsetzen. Die vorgeschlagenen 
Verbreiterungen der Bemessungsgrundlagen stießen auf 
starken Widerstand. Ferner wären viele Steuerzahler mit 

18 Marc Buggeln (2018): Keine Aktion Volksbeglückung. Der Spitzensteuersatz als Politikum. 

Mittelweg 36 1/2018, 70 ff. (online verfügbar); Stefan Bach (2008): Steuerreform:  Notwendige 

Anpassungen vorgenommen, der große Wurf blieb aus. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsfor-

schung 77, 172 ff. (online verfügbar).

19 Stefan Bach (2009): Zehn Jahre ökologische Steuerreform: Finanzpolitisch erfolgreich, klima-

politisch halbherzig. Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 14, 218–227 (online verfügbar).

20 Beschluss B 1 des 17. Parteitages der CDU Deutschlands 2003 (2003): Ein modernes Einkom-

mensteuerrecht für Deutschland. Zehn Leitsätze für eine radikale Vereinfachung und eine grund-

legende Reform des deutschen Einkommensteuersystems (online verfügbar).

21 Paul Kirchhof (Hrsg.) (2003): Einkommensteuergesetzbuch. Ein Vorschlag zur Reform der Ein-

kommen- und Körperschaftsteuer. C.F. Müller; Paul Kirchhof (2011): Bundessteuergesetzbuch. Ein 

Reformentwurf zur Erneuerung des Steuerrechts. C.F. Müller (online verfügbar).

https://www.diw.de/de/diw_01.c.449486.de/publikationen/wochenberichte/2005_36/grundlegende_reform_der_einkommensbesteuerung_inwieweit_kann_die_bemessungsgrundlage_verbreitert_und_das_steuerrecht_vereinfacht_werden.html
http://link.springer.com/article/10.1007/s10797-008-9071-2
https://www.hamburger-edition.de/zeitschrift-mittelweg-36/alle-zeitschriften-archiv/artikel-detail/d/2093/Von_Steuern_und_Staaten_%28Print%29/4/
https://ejournals.duncker-humblot.de/doi/pdf/10.3790/vjh.77.1.65
https://www.diw.de/de/diw_01.c.453393.de/publikationen/wochenberichte/2009_14/zehn_jahre_oekologische_steuerreform_finanzpolitisch_erfolgreich_klimapolitisch_halbherzig.html
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/120203-beschluss-pt-merz.pdf?file=1&type=field_collection_item&id=438
http://docs.dpaq.de/16-kirchhof_bstgb_sonderdruck.pdf


863DIW Wochenbericht Nr. 47/2019

STEUERSYSTEM

stiegen Aufkommen und Belastungen durch die Progres-
sion. Auch das Unternehmensteueraufkommen wuchs deut-
lich aufgrund des Aufschwungs. Die speziellen Verbrauch-
steuern blieben allerdings zurück, da deren Sätze kaum 
angepasst wurden. Die gesamtwirtschaftliche Steuerbelas-
tung erreichte 24,3 Prozent des BIP im Jahr 2018, das Auf-
kommen der Sozial beiträge 17,1 Prozent des BIP (Abbildung).

In der Großen Koalition ab 2018 einigten sich Union und SPD 
nur auf ein steuerpolitisches Minimalprogramm. Ab 2021 
sollen die Abgeltungsteuer reformiert und der Solidaritäts-
zuschlag nur noch für hohe Einkommen erhoben werden. 
Bei der Grundsteuer werden nach einem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts die Besteuerungsgrundlagen erneuert.

Revolution oder Evolution – wie geht es weiter?

Die „Erzbergerschen Steuer- und Finanzreformen“ vor 
100 Jahren modernisierten Steuersystem und Finanzver-
fassung umfassend und schufen Grundlagen, die bis heute 
gelten. Auch bei Aufkommen und Belastungen markieren 
diese Reformen den Durchbruch des modernen Steuer- und 
Wohlfahrtsstaates in Deutschland. NS-Regime und Zweiter 
Weltkrieg erhöhten die Belastungen weiter. Seit den 1950er 
Jahren bewegte sich die gesamtwirtschaftliche Steuerbelas-
tung in Deutschland meist zwischen 22 bis 24 Prozent des 
BIP. Die Sozialbeiträge stiegen dagegen deutlich auf aktu-
ell 17 Prozent des BIP.

Auch die wesentlichen Strukturen des Steuersystems blie-
ben seit der Nachkriegszeit recht konstant. Die tragenden 
Säulen des Steueraufkommens sind die indirekten Steuern 
mit Mehrwertsteuer und speziellen Verbrauchsteuern einer-
seits sowie der Einkommensteuer einschließlich der Unter-
nehmensteuern andererseits. Seit den 1960er Jahren stieg 
das Aufkommen der Einkommensteuer und vor allem der 
Lohnsteuer. Innerhalb der indirekten Steuern erhöhte sich 
der Anteil der Mehrwertsteuer, während das Gewicht der 
speziellen Verbrauchsteuern sank. In den 1990er und 2000er 
Jahren wurden Energiesteuern und Mehrwertsteuer ausge-
weitet, die Einkommen- und Unternehmensteuern gesenkt. 
Die Bedeutung der vermögensbezogenen Steuern ist seit 
den 1950er Jahren stark gesunken.

Die Besteuerungsgrundlagen sind komplex und wurden 
regelmäßig angepasst. Seit den 1950er Jahren gab es alle 

15 bis 25 Jahre größere Debatten zu einer „grundlegenden 
Steuer reform“, die aber weitgehend versandeten. Die wesent-
lichen Verschiebungen wurden vom wirtschaftlichen und 
sozialen Wandel vorangetrieben, auf den die Steuer politik mit 
zumeist graduellen Anpassungen reagierte – Evolution statt 
Revolution. Größere Steuerreformen waren der Übergang 
bei der Umsatzsteuer zur Mehrwertsteuer Ende der 1960er 
Jahre, die Einkommen- und Körperschaftsteuer reformen der 
1970er Jahre, die schrittweisen Einkommensteuerreformen 
von 1996 bis 2005, die Unternehmensteuerreformen 2001 
und 2008 und die Ausweitung der Energie steuern bis 2003.

In den letzten beiden Jahrzehnten standen (neo-)liberale 
Agenden im Vordergrund der Steuerpolitik, getrieben durch 
Strukturprobleme, Internationalisierung und Steuerwett-
bewerb. Derzeit spielen Verteilungsgesichtspunkte eine grö-
ßere Rolle. Vor allem die hohen Belastungen der Arbeits-
einkommen durch Sozialbeiträge und Einkommensteuer 
werden zunehmend als Problem gesehen, sowohl für die 
Verteilung als auch für die wirtschaft liche Entwicklung. Zur 
Finanzierung von Entlastungen der breiten Bevölkerung wer-
den aktuell Erhöhungen von vermögensbezogenen Steuern 
oder steigende Spitzensteuersätze vorgeschlagen.23

Digitalisierung, demografischer und sozialräumlicher Wan-
del, Zuwanderung, Erneuerung der Infrastruktur und Klima-
schutz bedeuten langfristig große Herausforderungen für 
die öffentlichen Finanzen. Die internationale Integration 
von Wirtschaft und Finanzmärkten sowie die zunehmende 
Digitalwirtschaft erfordern Anpassungen der Besteuerungs-
grundlagen, die international koordiniert werden müssen. 
Soweit keine größeren Einsparungen auf der Ausgabenseite 
der öffentlichen Haushalte realisiert werden, sind künftig 
keine substanziellen Senkungen der Steuer- und Abgaben-
belastung zu erwarten.

23 Allerdings führen schon moderate Entlastungen für breite Bevölkerungsgruppen schnell 

zu Steuerausfällen in Größenordnungen von 30 Milliarden Euro im Jahr, siehe Stefan Bach und 

Michelle Harnisch (2017): Steuer- und Abgabenreformen für die neue Legislatur: Untere und 

mittlere Einkommen gezielt entlasten. DIW Berlin Discussion Papers 1706 (online verfügbar); 

Stefan Bach, Hermann Buslei (2017): Wie können mittlere Einkommen beim Einkommensteuer tarif 

entlastet werden? DIW Wochenbericht Nr. 20, 391–399 (online verfügbar). Zur Gegen finanzierung 

werden oft höhere Steuern auf Erbschaften und Grundvermögen oder eine moderate Anhebung 

des Spitzensteuersatzes vorgeschlagen, vgl. Europäische Kommission (2019): Länder bericht 

Deutschland 2019. COM(2019) 150 final (online verfügbar); OECD (2019): Germany Economic 

Snapshot (online verfügbar); IMF (2019): Germany: 2019 Article IV Staff Report; and Statement by 

the Executive Director for Germany. July 10, 2019 (online verfügbar).
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